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EINLEITUNG 

 
Seit dem Jahr 2007 läuft noch bis Ende 2013 die aktuelle EU-Förderperiode, von der 
bayerische Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke profitieren können. Da es anfängliche 
Verzögerungen auch bei der Aufstellung des bayerischen Operationellen Programms bezüglich 
der EU-Strukturfonds gab und die neuen Verwaltungsstrukturen auf europäischer Ebene für die 
EU-Aktionsprogramme eine gewisse Einarbeitungsphase benötigten, kamen die europäischen 
Förderaktivitäten erst im Laufe des Jahres 2008 so richtig in Schwung. Nun kann noch drei 
Jahre lang aus den europäischen Fördertöpfen geschöpft werden, bevor ab 2014 eine neue 
Phase eingeleitet wird. Daher stellt das Europabüro der bayerischen Kommunen mit dem 
aktualisierten Förderhandbuch dar, welche Chancen der EU-Förderung innerhalb des 
laufenden Programmzeitraums für Kommunen bestehen. Gerade in jüngster Zeit haben die 
Anfragen zu EU-Fördermitteln im Europabüro zugenommen, was auf einen wachsenden 
Informationsbedarf bei den Kommunen schließen lässt. 
 
Das Hauptanliegen der neuen Ausgabe des Förderhandbuches ist es, den bayerischen 
Kommunen einen Weg durch den Dschungel der EU-Förderung zu bahnen. Neben der 
grundsätzlichen Beschreibung der europäischen Fördermechanismen sind die wichtigsten 
kommunalrelevanten Fördermöglichkeiten im Einzelnen aufgeführt. Insbesondere wird Wert 
darauf gelegt, dass neben der Kurzdarstellung der einzelnen Programme auch die 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der verantwortlichen EU-Verwaltungsstellen sowie 
nationalen Kontaktstellen mit Anschrift, Telefon und möglichst E-Mail-Adresse genannt werden. 
 
Dies gilt in besonderer Weise für den Bereich der EU-Strukturfondsförderung (Teil A, Kapitel 
2). Bei diesem Förderbereich handelt es sich nach wie vor originär um EU-Fördermittel. 
Allerdings werden diese nahezu ausschließlich über die dezentralen Verwaltungs- und 
Auszahlungsbehörden in den verschiedenen Regionen der Mitgliedstaaten der EU geleitet. In 
Bayern sind dies die jeweiligen Ministerien des Freistaates in München. Da auf den 
Internetseiten des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie (http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/) und des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (http://www.stmas.bayern.de/arbeit/esf2007-

2013/index.htm) sehr gute Darstellungen über die EU-Strukturförderung gegeben sind, 
beschränkt sich unser Förderhandbuch lediglich auf eine zusammenfassende Darstellung mit 
entsprechenden Hinweisen auf die Internetfundstellen. Gleiches gilt für die Förderung im 
Rahmen des Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER, siehe Teil 
A, Kapitel 3), für den das zuständige Bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und 
Forsten (http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/eler/) auf seiner Internetseite eine sehr 
gute Darstellung über die Fördermöglichkeiten führt.  
 
Im Bereich der EU-Aktionsprogramme (Teil A, Kapitel 4) ist Wert darauf gelegt worden, einen 
ersten Überblick über die jeweiligen Programme zu geben. Aufgrund ihrer Komplexität würde 
eine ausführliche Darstellung den Rahmen eines übersichtlichen Handbuchs jedoch sprengen.  
 
Eine empfehlenswerte Internetseite zur EU-Förderung für Bayern hat die Bayerische 
Staatsregierung unter der Adresse http://www.eu-foerderung.bayern.de/ eingerichtet. Diese 
besonders für Neueinsteiger in die EU-Fördermittelthematik sehr gut geeignete Seite stellt auch 
erfolgreiche Förderprojekte ï sog. Ăbest practiceñ - Beispiele - dar.  
 
Neben dem vorliegenden Fºrderhandbuch als ĂBasis-Instrumentñ bleibt das Verfolgen von 
aktuellen Ausschreibungsankündigungen im Informationsbrief ĂBr¿ssel Aktuellñ, der über das 
Intranet der kommunalen Spitzenverbände abgerufen werden kann, unverzichtbar. Hier 
berichten wir über die Details zu den jeweiligen aktuellen Ausschreibungen, die im Rahmen der 
EU-Mehrjahresprogramme erfolgen.  

http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/
http://www.stmas.bayern.de/arbeit/esf2007-2013/index.htm
http://www.stmas.bayern.de/arbeit/esf2007-2013/index.htm
http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/eler/
http://www.eu-foerderung.bayern.de/
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Das Europabüro in Brüssel bietet darüber hinaus für unsere bayerischen Kommunen einen 
umfassenden Beratungsservice zu EU-Fördermitteln für kommunale Projekte. So werden 
praktische Tipps zur Antragstellung gegeben, die Projekte während der Antragsstellungsphase 
politisch flankiert und bei Problemen während der Laufzeit unterstützt. Je nach Förderprogramm 
werden auch speziellere Ansprechpartner und deutsche oder bayerische Kontaktstellen 
genannt. 
 
Die für EU-Aktionsprogramme erforderlichen transnationalen Partnerschaften können 
auch über das Europabüro gesucht werden. Zum einen können bayerische Kommunen, die als 
federf¿hrender Antragsteller (ĂLead Partnerñ) agieren, ihre Partnersuchen über das Büro im 
Brüsseler Netzwerk verschicken lassen. Bitte hierzu eine ca. einseitige Projektskizze möglichst 
in englischer Sprache an die E-Mail-Adresse euinfo@ebbk.de übermitteln.  
 
Zum anderen hat das Europabüro einen E-Mail-Verteiler für bayerische Kommunen 
eingerichtet, über den die im Europabüro eingehenden aktuellen Projektpartnersuchen aller 
europäischen Kommunen mit kurzer deutschsprachiger Anmerkung direkt weiter versendet 
werden. Dies ist besonders für Kommunen interessant, die noch wenig Erfahrung mit der 
federführenden EU-Fºrdermittelbeantragung haben und die Ănurñ als Partner (ĂProject Partnerñ) 
auf ein in der Regel schon konzipiertes EU-Projekt aufspringen möchten. Nähere Auskünfte zu 
den Projektpartnersuchen gibt auch gerne Frau Christine Reßler unter der Rufnummer 0032-2 
5490700 oder unter der E-Mail Adresse euinfo@ebbk.de. 
 
Das Europabüro der bayerischen Kommunen wünscht Ihnen bei der Lektüre viele gute 
Anregungen und innovative Europa-Projektideen. Wir freuen uns über Hinweise und 
Verbesserungsvorschläge, die in die folgenden Aktualisierungen des Handbuches einfließen 
werden. Sehr gerne steht Ihnen auch die Leiterin des Europabüros für Rückfragen zur Ihrer 
Förderanfrage zur Verfügung. 
 
Brüssel, im Februar 2011 
 

 
 

Andrea Gehler 
 
Europabüro der bayerischen Kommunen 
Rue Guimard 7 
1040 BRÜSSEL - BELGIEN 
Tel.: +32 2 549 07 00  
Fax: +32 2 512 24 51 
andrea.gehler@ebbk.de oder info@ebbk.de 
 

mailto:euinfo@ebbk.de
mailto:euinfo@ebbk.de
mailto:andrea.gehler@ebbk.de
mailto:info@ebbk.de
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A. EU-FÖRDERUNG 2007-2013 

 
 

1. KOHÄSIONSPOLITIK UND STRUKTURFÖRDERUNG 

 
Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung  
 
In der aktuellen Förderperiode 2007-2013 werden im Rahmen der Kohäsionspolitik unter der 
¦berschrift ĂKohªsion f¿r Wachstum und Beschªftigungñ folgende Strukturfonds als 
kohäsionspolitische Instrumente eingesetzt:  
 
Á Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
Á Europäische Sozialfonds (ESF) 
 
Das Mittelvolumen der Kohäsionspolitik beträgt insgesamt für alle 27 Mitgliedstaaten in 
aktuellen Preisen für den Siebenjahreszeitraum bis 2013 insgesamt 347,41 Mrd. Euro. 

 
Die besonderen Belange ländlicher und von der Fischerei abhängigen Gebiete sind nun 
außerhalb der Strukturfonds angesiedelt. Die EU straffte die bisherigen Instrumente zur 
Förderung der ländlichen Entwicklung und der Umstrukturierung des Fischereisektors. Die 
verbliebenen Förderinstrumente sind zum einen der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Nachfolger der Abteilung ĂAusrichtungñ und 
teilweise der Abteilung ĂGarantieñ des Europªischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL) - und zum anderen der Europäische Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) sowie der Europäische Fischereifonds (EFF). ELER, EGFL und der EFF 
gehören nicht zu den Strukturfonds, sondern in den Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik. 
Daher werden sie komplett aus der Haushaltsrubrik ĂNachhaltige Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcenñ (ein reiner Agrartopf) bedient (ï zum ELER Teil A, Kapitel 3 dieses 
Handbuchs). 
 
Im Rahmen der Kohªsionspolitik unter der ¦berschrift ĂKohªsion f¿r Wachstum und 
Beschäftigungñ gibt es k¿nftig die folgenden drei Förderziele: 
 
Á Konvergenz 
Á Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
Á Europäische territoriale Zusammenarbeit 
 
Deren Finanzierung wird wie folgt gewährleistet:  
 

Ziele  Strukturfonds Instrument 

Konvergenz EFRE 
 

ESF Kohäsionsfonds 

Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 

 
 

Europäische Territoriale  
Zusammenarbeit 

 

 
Der EFRE finanziert alle drei Ziele, der ESF die ersten zwei Ziele und der Kohäsionsfonds nur 
das erste Ziel. Die Strukturfonds und der Kohäsionsfonds beteiligen sich jeweils an der 
Finanzierung von Förderprogrammen, welche die Mitgliedstaaten vorschlagen und durchführen.  
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F¿r Bayern gelten die Ziele ĂRegionale Wettbewerbsfªhigkeit und Beschªftigungñ sowie 
ĂEuropªische Territoriale Zusammenarbeitñ. Das Ziel ĂRegionale Wettbewerbsfªhigkeit und 
Beschªftigungñ ist auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Regionen 
ausgerichtet. Dazu gehört auch die Beschäftigungsförderung. 
 
Die Verordnungen zu den Strukturfonds 2007-2013 dienen als Basis für die Ausgestaltung für 
die Strukturförderung in Bayern. Sie sind auf der Seite der Generaldirektion Regionalpolitik der 
Europäischen Kommission 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_de.htm  

im Internet zu finden. 
 

2. STRUKTURFONDSFÖRDERUNG IN BAYERN 

 
In der Förderperiode 2007-2013 erhält Bayern rund 886 Millionen Euro aus den beiden 
Strukturfonds, deren Mittel wie folgt aufgeteilt sind:   
 
Á 576 Millionen Euro EFRE 
Á 310 Millionen Euro ESF  

 
Die beiden Strukturfonds werden vom Freistaat Bayern verwaltet. 
 
Die Ausgaben im Rahmen der Strukturfonds, die auch unseren Kommunen zugutekommen, 
sind auf Basis der vorerwähnten Strukturfondsverordnungen für 2007-2013 in so genannten 
Operationellen Programmen festgelegt. Der Freistaat Bayern hat jeweils, für den EFRE und 
ESF, ein Operationelles Programm erstellt und dieses Anfang 2007 bei der EU-Kommission in 
Brüssel zur Prüfung und Genehmigung eingereicht.  
 
Das Operationelle Programm ĂRegionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Bayern 
2007 ï 2013 für den EFRE wurde von der Europäischen Kommission am 26.06.2007 mit 
Nummer C (2007) 3187 genehmigt. 
 
Das Operationelle Programm im Ziel ĂRegionale Wettbewerbsfªhigkeit und Beschªftigungñ 
Bayern 2007 ï 2013 im ESF wurde von der Europäischen Kommission am 6.11.2007 
angenommen. 
 
Die Grundzüge der Operationellen Programme zum EFRE und für den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) werden im Folgenden dargestellt. 
 

2.1. Operationelles Programm vom 26. Juni 2007 zur Umsetzung des EFRE 

 
Bayern erhält von der Europäischen Union für das EFRE-Programm ĂRegionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" EU-Mittel in Höhe von rund 576 Mio. Euro. Darin 
enthalten ist eine Sonderzuweisung für die bayerischen Grenzregionen zur Tschechischen 
Republik in Höhe von rund 84 Mio. Euro. Damit stehen in der neuen Programmperiode 2007-
2013 rund 15 % mehr EFRE-Mittel zur Verfügung als im Ziel-2-Programm Bayern 2000-2006. 
 
Das Operationelle Programm zur Umsetzung des EFRE ist in der genehmigten Fassung vom 
26. Juni 2007 auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie abrufbar unter 
http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/_Downloads/Wettbewerbsfaehigkeit_Beschaeftigung/RWB_Operatio
nelles_Programm.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_de.htm
http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/_Downloads/Wettbewerbsfaehigkeit_Beschaeftigung/RWB_Operationelles_Programm.pdf
http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/_Downloads/Wettbewerbsfaehigkeit_Beschaeftigung/RWB_Operationelles_Programm.pdf
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Der wesentliche Inhalt kann wie folgt zusammengefasst werden:  
 
Zielsystem des Operationellen Programms  
 

Oberziele des Operationellen Programms zum EFRE im Freistaat Bayern sind: 

 Die Förderung der Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen 
 Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, des nachhaltigen Wachstums und der Beschäftigung, 

vorrangig in den Grenzland- und den überwiegend strukturschwachen Regionen 

Untergliedert sind die Oberziele durch spezifische Ziele anhand einer Ebene von fünf 
gebündelten Prioritätsachsen: 
 

 Prioritätsachse 1 ĂInnovation und wissensbasierte Wirtschaftñ  

 Prioritätsachse 2 ĂFºrderung der betrieblichen Wettbewerbsfªhigkeit und 
Beschäftigung, insbesondere von kleinen und mittleren   
Unternehmenñ 

 Prioritätsachse 3 ĂNachhaltige Stadtentwicklungñ 

 Prioritätsachse 4 ĂRisikovorsorge und Ressourcenschutzñ 

 Prioritätsachse 5 ĂNachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Grenzregionenñ 
ĂTechnische Hilfeñ 

 

Diese Prioritäten stehen nicht unverbunden nebeneinander. Darüber hinaus handelt es sich bei 
den Zielen ĂBerücksichtigung von Umwelt und Nachhaltigkeitñ und ĂBerücksichtigung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen und Nichtdiskriminierungñ um Querschnittsziele, die 
gleichzeitig mit den fünf speziellen Prioritäten beachtet werden sollen. 
 

 
 
Quelle: Operationelles Programm Bayern 2007-2013 EFRE 
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Quelle: Operationelles Programm Bayern 2007-2013 EFRE 

 
 


